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6.5.1616 Johann Florian von Sprinzenstein schreibt an seinen 
Bruder Wenzel Reichard einen lateinischen Brief: 

 
 Der Geldmangel ist so groß, dass er die Fugger bitten 

musste, den Wechsel für Wenzel Reichard 
auszustellen. Er bittet ihn um baldige Rückkehr. 
( WRVS ) 

 
11.6.1618 Italienischischer Brief aus Mantua an Wenzel Reichard 

in Padua ( WRVS ) 
 
17.8. 1618 Rudolf berichtet seinem Bruder Johann Florian: 
 

Wenzel Reichard schifft sich in Venedig mit seinem 
Freund, Herrn von Paumgarten, zu einer Reise ins 
Heilige Land ein. ( RVS ) 

 
27.8.1618 Wenzel Reichard kommt in Jerusalem an und wird vom 

Guardian des Minoritenklosters zum  Ritter des Heiligen 
Grabes geschlagen2. Er nimmt das Jerusalemkreuz in 
sein Wappen auf. 

 
 Mit diesem Ritterschlag sind folgende Privilegien 

verbunden3: 
 

• Die Ritter des Heiligen Grabes haben Vortritt vor 
allen anderen Rittern, ausgenommen die Ritter 
des Goldenen Vließes. 
 

• Sie können uneheliche Kinder legitimieren und 
Wappen verleihen 
 

• Sie können Notare ernennen 
 

• Sie sind in Kriegszeiten von Vigilien und 
Militärspitaldienst befreit. 
 

 
2 Eintrag im Pilgerregister der Custodie des Heiligen Landes. Seit 1905 befindet sich das Wappen 
Wenzel Reichards in der Pilgergalerie in Jerusalem. 
3 Eine Übersicht über diese Privilegien aus dem Jahre 1667 liegt im Schlossarchiv vor 
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